
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Strafprozessordnung
Akteure Fässler, Daniel (mitte/centre, AI) SR/CE
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2024

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Frick, Karin

Bevorzugte Zitierweise

Frick, Karin 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Strafprozessordnung,
2022. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 24.04.2024.

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Strafrecht

01.01.65 - 01.01.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
EMRK Europäische Menschenrechtskonvention
StPO Strafprozessordnung
DNA Desoxyribonukleinsäure (engl.: deoxyribonucleic acid)

CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
CEDH Convention européenne des droits de l'homme
CPP Code de prodédure pénale
ADN Acide désoxyribonucléique

01.01.65 - 01.01.24 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

In der Sommersession 2022 brachten die eidgenössischen Räte die Revision der
Strafprozessordnung zum Abschluss. In der Differenzbereinigung verhärteten sich die
Fronten in den zentralen Diskussionspunkten zunächst, sodass Bundesrätin Karin
Keller-Sutter bereits mit einer Einigungskonferenz rechnete. Der Ständerat kam dem
Nationalrat zuerst nur bei Fristen für die Beschwerdeinstanz und das Berufungsgericht
entgegen, die der Nationalrat zwecks Beschleunigung der Verfahren neu in die StPO
aufgenommen hatte. Gemäss Berichterstatter Daniel Jositsch (sp, ZH) hielt die RK-SR
diese zwar für wenig zweckmässig, aber tolerierbar, weil die Fristen mangels rechtlicher
Konsequenzen bei Nichteinhaltung «lediglich als Richtgrösse im Sinne einer
Konkretisierung des Beschleunigungsgebots» zu verstehen seien. Der Nationalrat
beugte sich seinerseits in einigen Punkten der Argumentation des Schwesterrats und
verzichtete auf zwei von ihm eingefügte, aber vom Ständerat abgelehnte
Bestimmungen: Erstens strich er die Regelung zur präventiven verdeckten Ermittlung
bei Sexualdelikten wieder aus dem Gesetz, weil dies Sache des kantonalen Polizeirechts
sei. Zweitens soll eine Genugtuung nun doch nicht mit Geldforderungen des Staates aus
dem Verfahren verrechnet werden können; werde der Betrag nicht ausbezahlt, verpuffe
der Ausgleichseffekt für die unrechtmässig erlittene Rechtsverletzung. Weiter räumte
die grosse Kammer die beiden Differenzen zu den DNA-Profilen aus, sodass dafür nun
die vom Bundesrat vorgesehenen Regeln umgesetzt werden: Von einer beschuldigten
Person darf während des Strafverfahrens ein DNA-Profil erstellt werden, wenn konkrete
Anhaltspunkte bestehen, dass sie weitere Delikte begangen haben könnte. Die SVP-
Minderheit, die dafür nur eine «gewisse Wahrscheinlichkeit» voraussetzen wollte, blieb
letztlich chancenlos. Zudem darf von einer verurteilten Person am Ende des
Strafverfahrens ein DNA-Profil erstellt werden, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte
anzunehmen ist, dass sie weitere Delikte begehen könnte. Hier unterlag die links-grüne
Minderheit mit ihrem Streichungsantrag ebenso deutlich.
Bei der Einschränkung der Teilnahmerechte verharrten indessen beide Räte auf ihrer
Position. Während sich der Ständerat mit 32 zu 11 Stimmen dafür aussprach, dass eine
beschuldigte Person von der ersten Einvernahme einer mitbeschuldigten Person
ausgeschlossen werden kann, solange sie selber noch nicht einvernommen worden ist,
lehnte der Nationalrat diese Einschränkung mit 137 zu 50 Stimmen (1 Enthaltung) ebenso
klar ab. Als Berichterstatter der RK-NR fasste Beat Flach (glp, AG) zusammen: «Für die
eine Seite ist es der Hauptinhalt und das wichtigste Element dieser Revision, und für
die andere Seite [...] ist das, was vorgeschlagen wird, ein No-Go.» Die ablehnende Seite
argumentierte, dieser Eingriff in die Rechte der Beschuldigten bringe das sorgfältig
austarierte Kräfteverhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung aus dem Lot
und sei darum inakzeptabel. Die Befürworterinnen und Befürworter der Änderung
betonten hingegen, dass es sich um einen «moderaten Eingriff» (Karin Keller-Sutter)
handle und dass dies der Hauptauslöser für die ganze Revision gewesen sei, weil hier
von den Staatsanwaltschaften konkrete Probleme in der Praxis festgestellt worden
seien.
Ebenso unversöhnlich standen sich die beiden Kammern beim Beschwerderecht der
Staatsanwaltschaft gegen Haftentscheide gegenüber. Der Ständerat entschied mit 25
zu 19 Stimmen, an der bundesrätlichen Version festzuhalten, die ein solches
Beschwerderecht explizit vorsieht. Damit werde nichts Neues eingeführt, sondern die
bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts kodifiziert; es sei allemal besser, wenn
der Gesetzgeber die Grundsätze des Verfahrens in der StPO festschreibe, als dass das
Bundesgericht sich wie bisher das Recht nehme, selber zu entscheiden, erklärte der
erfolgreiche Antragsteller Daniel Fässler (mitte, AI). Der Nationalrat beschloss
demgegenüber mit 109 zu 79 Stimmen, eine solche Beschwerdemöglichkeit für die
Staatsanwaltschaft ausdrücklich auszuschliessen, weil die EMRK-Konformität einer
solchen Regel mindestens zweifelhaft sei. Es sei problematisch, wenn eine nach
Gerichtsentscheid freizulassende Person noch länger in Haft behalten werde, bis die
Beschwerde erledigt sei, so die Bedenken. Selbst der Bundesrat war sich in dieser
Sache nicht sicher, sagte Justizministerin Keller-Sutter doch, der Bundesrat habe
versucht, «das Risiko einer EMRK-Widrigkeit zu reduzieren, indem er für das Verfahren
möglichst kurze Fristen festgelegt» habe.
Resigniert stellte der ständerätliche Kommissionssprecher Jositsch am Ende der
zweiten Runde der Differenzbereinigung fest, dass man in diesen beiden letzten Fragen
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keine Lösung gefunden habe. Bei der Beschwerdelegitimation der Staatsanwaltschaft
gebe es mit der EMRK-Konformität «tatsächlich einen Punkt, der für die Fassung des
Nationalrates spricht», weshalb die Kommission die Zustimmung zum Beschluss der
Schwesterkammer beantragte. Dasselbe beantragte die RK-SR auch bei den
Teilnahmerechten. Die Fassung des Ständerates sei im Nationalrat nicht mehrheitsfähig
und eine zweckmässige Kompromisslösung nicht in Sicht, weshalb man im Zweifelsfall
eben beim geltenden Recht bleiben wolle, so Jositsch. «Das heisst, dass wir mit dieser
Revision das ursprüngliche Hauptproblem vielleicht nicht haben lösen können, aber wir
haben doch einiges gemacht, um diese Strafprozessordnung besser zu machen»,
resümierte er. Obwohl die Kommission damit in beiden Punkten die bundesrätliche
Lösung fallen liess, beantragte Karin Keller-Sutter keine Abstimmung. So räumte die
Ständekammer die beiden letzten Differenzen stillschweigend aus. In den
Schlussabstimmungen nahm der Ständerat die Vorlage mit 38 zu 6 Stimmen bei einer
Enthaltung an. Der Nationalrat stimmte ihr mit 147 zu 48 Stimmen bei 2 Enthaltungen
zu. Unzufrieden zeigten sich in beiden Räten grosse Teile der SVP-Fraktion, die die
fehlende Einschränkung der Teilnahmerechte bedauerten. Dadurch werde «die
Erforschung der materiellen Wahrheit eminent erschwert», was zu einer «massiven
Bevorteilung der Täter» führe und damit indirekt die Stellung des Opfers erheblich
schwäche, hatte Nationalrätin Andrea Geissbühler (svp, BE) während der Debatte im
Namen ihrer Fraktion erklärt. 1

1) AB NR, 2022, S. 1335; AB NR, 2022, S. 992 ff.; AB SR, 2022, S. 378 ff.; AB SR, 2022, S. 497 f.; AB SR, 2022, S. 632; BBl, 2022
1560; NZZ, 15.6.22
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